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Landkreis Wolfenbüttel 
Die Landrätin 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
IV/40-Wo 

Datum 
20.08.2014 

Vorlage-Nr. 
XVII-0475/2014 

 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit 

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 17.09.2014 Vorberatung 

Kreisausschuss nicht öffentlich 29.09.2014 Vorberatung 

Kreistag öffentlich 13.10.2014 Entscheidung 

 

Betreff 

Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Wallstr. 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Das Bedürfnis für die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der IGS Wallstr. wird 
festgestellt. 
 

2. Der Landkreis Wolfenbüttel richtet zum 01.08.2016 eine dreizügige gymnasiale Oberstufe an 
der IGS Wallstr. ein, die jahrgangsweise mit dem Schuljahr 2016/17 aufwächst. 
 

3. Die Beschulung der gymnasialen Oberstufe soll in dem Gebäudekomplex der Schule am 
Teichgarten und in noch anzumietenden Containern am Standort Lindener Str. 11 erfolgen. 
 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, 
 

- die Genehmigung der schulorganisatorischen Maßnahmen nach § 106 NSchG zu  
  beantragen, 
 

- auf der Basis einer Gesamtkonzeption für den Schulstandort Lindener Str. 11 im Rahmen  
  einer Vorlage detaillierte Aussagen zum Raumbedarf, zu den notwendigen Umgestaltungs-, 
  Erweiterungs- und Ausstattungsmaßnahmen und dem Investitionsbedarf zu treffen. 

 
 

Aufwand/Auszahlung i. € 
      

Produktkonto 
      

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
      

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Oberziel 1 Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der 
Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Die CO2 Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und 
gesund alt werden 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und 
bürgerorientierte Behörde 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 6 Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen  unterstützt    behindert 
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Begründung: 
 
Bedarfsfeststellung für eine gymnasiale Oberstufe 
 
Zum Schuljahr 2010/2011 wurde in Wolfenbüttel die IGS Wallstr. zunächst nur für den 5 
Sekundarbereich I errichtet. Es ist das Bestreben der Schule, zum Schuljahr 2016/2017 eine 
gymnasiale Oberstufe einzurichten. Nach § 4 Abs. 1 Ziffer 7 der Verordnung für die 
Schulorganisation (SchOrgVO) ist der Sekundarbereich II einer Gesamtschule mindestens 
dreizügig zu führen. Nach § 4 Abs. 3 SchOrgVO ist bei der Berechnung der Zügigkeit von 18 
Schülerinnen und Schülern je Zug oder Lerngruppe auszugehen. Die erforderliche 10 
Mindestschülerzahl beträgt bei 3 Zügen 54 Schülerinnen und Schüler. 
 
Der Nachweis, ob für die Errichtung einer gymnasialen Oberstufe ein Bedarf besteht, soll wie 
folgt erbracht werden: 
Anhand der Zeugnislisten wird eine Prognose erstellt, wie viele Schülerinnen und Schüler 15 
voraussichtlich den erweiterten Sekundarabschluss I erreichen werden. Die daraus errechnete 
Prozentzahl ist Grundlage für die weitere Prognoseerstellung. 
 
Eine Auswertung der Notentabellen aller 8. Klassen der IGS Wallstr. hat ergeben, dass 
voraussichtlich 65 Schülerinnen und Schüler den erweiterten Sekundarabschluss I am Ende 20 
des 10. Jahrgangs erwerben und dann voraussichtlich die gymnasiale Oberstufe besuchen 
werden. 
 
Die Prognose-Berechnung für den Sek II-Bereich ergibt sich aus der beigefügten Anlage 1. 
Die Mindestschülerzahlen für eine 3-zügige Oberstufe (= 54 Schülerinnen und Schüler) 25 
werden innerhalb der 10-Jahres-Prognose erreicht. Weitere Schülerinnen und Schüler können 
aus dem Realschulbereich mit erweitertem Sek-I-Abschluss aufgenommen werden. 
 
 
Ermittlung und Festlegung des Raumbedarfs, bauliche Maßnahmen und Investitionsbedarf 30 
 
Die räumlichen Kapazitäten am Schulstandort Wallstr. reichen nicht aus, dass dort eine 
dreizügige gymnasiale Oberstufe untergebracht werden kann. 
 
Es bestehen Überlegungen, dass das Gebäude der Schule am Teichgarten an der Lindener 35 
Str. 11 für die Unterbringung der Oberstufenklassen genutzt werden kann. Eine erste 
Raumanalyse hat ergeben, dass das Gebäude voraussichtlich bis zum Schuljahr 2018/2019 
nicht über genügend Allgemeine Unterrichtsräume (AUR) und auch nicht über ausreichende 
Fachunterrichtsräume (FUR) verfügt. Die fehlenden naturwissenschaftlichen 
Fachunterrichtsräume können nach einer baulichen Veränderung zur Verfügung gestellt 40 
werden. Die fehlenden Unterrichtsräume müssten übergangsweise durch Container 
kompensiert werden. Ab dem Schuljahr 2019/2020 können evtl. aufgrund zurückgehender 
Schülerzahlen auch AUR und FUR am Hauptstandort genutzt werden. 
 
Die bereits angestellten Überlegungen zur baulichen und räumlichen Situation auf der Basis 45 
einer Gesamtkonzeption für den Schulstandort Lindener Str. müssen aber noch ausführlich mit 
den Schulleitungen der IGS Wallstr. und der Schule am Teichgarten besprochen werden. 
Detailliertere Aussagen zum genauen Raumbedarf, zu den notwendigen Umgestaltungs-, 
Erweiterungs- und Ausstattungsmaßnahmen und dem Investitionsbedarf können erst nach 
Abschluss der Gespräche und nach Kostenanalysen der Gebäudewirtschaft getroffen werden.  50 
 
Ich bitte, wie beantragt zu entscheiden. 
 
 
Christiana Steinbrügge 55 
 
Anlagen: 10-Jahresprognose für die Schülerinnen und Schüler im Sek II-Bereich IGS Wallstr. 
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